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ten Stundenplans von Medizinstudie-
renden führen. Mit der letzten Ände-
rung der Approbationsordnung im 
Mai 2012 sind bei gleichbleibender 
Stundenzahl bereits Lerninhalte hin-
zugekommen. Dieses Pensum kann 
nicht in fünf Jahren absolviert wer-
den und würde eine fundierte Vorbe-
reitung auf die ärztliche Tätigkeit zu 
Lasten der Qualität der Ausbildung 
unnötig erschweren. Eine Mindest-
studiendauer von sechs Jahren (ein-
schließlich des Praktischen Jahrs) ist 
unter den gegebenen Voraussetzun-
gen zwingend erforderlich. Die 
angekündigte Veränderung der ent-
sprechenden EU-Richtlinie zur Ver-
kürzung des europaweiten Medizin-
studiums ist daher abzulehnen.

Beschlussantrag Nr. 12
Verantwortungsvoller Umgang der 
Ärzteschaft  beim Angebot von 
Selbstzahlerleistungen

Die sächsische Ärzteschaft bekennt 
sich in vollem Umfang zu einem ver-
antwortungsvollen Umgang beim 
Angebot, der Durchführung und 
Abrechnung von Selbstzahlerleistun-
gen für ihre Patienten.
Dazu gehören in Übereinstimmung 
mit den Beschlüssen des 109. Deut-
schen Ärztetages 2006 und dem 
Inhalt der vom Vorstand der Bundes-
ärztekammer (BÄK) herausgegebe-
nen „IGeL-Broschüre“

■ die sachliche Information und 
eine Beschränkung des Angebots 
auf Leistungen, die aus ärztlicher 
Sicht notwendig, empfehlens-
wert und/oder sinnvoll erschei-
nen,

■ eine korrekte und transparente 
Indikationsstellung,

■ seriöse Beratung und Aufklärung 
sowie eine angemessene Be  denk-
zeit,

■ ein schriftlicher Behandlungsver-
trag,

■ die Einhaltung von Gebietsgren-
zen und medizinischen Standards,

■ eine Liquidation nach den Vorga-
ben der GOÄ.

Die Eigenfinanzierung von ärztlichen 
Leistungen durch den Betroffenen in 
dem Fall, dass die Gesetzliche Kran-
kenversicherung nicht leistet, ist ein 
Ausdruck für die Wahrnehmung der 
freien Selbstbestimmung jedes Men-
schen. Die sächsische Ärzteschaft 
sieht deshalb mit Sorge, dass aktuell 
dieses originär ärztliche Thema unter 
anderem zum Gegenstand von Dis-
kussionen im Deutschen Bundestag 
geworden ist.
Hiermit ergeht der Appell an die 
politisch Verantwortlichen in Bund 
und Ländern, es der verfassten Ärz-
teschaft zur Entscheidung zu über-
lassen, welche Leistungen über das 
Spektrum des Katalogs der Gesetzli-
chen Krankenkassen hinaus von 

unseren Kollegen erbracht werden 
können.
Gleichzeitig erhofft sich die sächsi-
sche Ärzteschaft Unterstützung sei-
tens der Politik bei der Durchsetzung 
der Inhalte und Forderungen, die 
sich aus den oben genannten Be -
schlüssen des 109. Deutschen Ärzte-
tages ergeben.

Begründung: 
Die Diskussion über die Erbringung 
von Selbstzahlerleistungen zeigt sich 
aktuell in einem am 22. Oktober 
2012 in öffentlicher Anhörung erör-
terten Antrag der SPD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag für ein „IGeL-
Eindämmungsgesetz“ (BT-Drucksache 
17/9061). 
Selbstzahlerleistungen sind bei Be -
achtung der innerärztlichen Richtli-
nien in erster Linie Ausdruck der Tat-
sache, dass es, auch ausgelöst durch 
den medizinischen Fortschritt, immer 
Leistungen gegeben hat und geben 
wird, die vom Leistungskatalog der 
Gesetzlichen Krankenkassen (noch) 
nicht umfasst sind. 

Dresden, 9. Januar 2013

Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze
Präsident

Dr. med. Michael Nitschke-Bertaud
  Schriftführer

Ass. jur. Michael Schulte Westenberg
Hauptgeschäftsführer

Gastarzt oder  
Facharzt?
Vor dieser Entscheidung stehen aus-
ländische Ärzte, die in Deutschland 
praktische Erfahrungen erwerben 
wollen. Gastarzt- oder Stipendiaten-
verträge erfüllen nicht die Anforde-
rungen, die in der Weiterbildungs-
ordnung für die ärztliche Weiterbil-
dung definiert sind.
Gastarzt- und Stipendiatenverträge 
bieten ausländischen Ärzten die 
Möglichkeit, sich auf freiwilliger 
Basis Kenntnisse anzueignen. Ver-
bindliche Arbeitszeitregelungen feh-
len ebenso wie die regelhafte Einbin-
dung in die Patientenversorgung. 
Kennzeichnend für die ärztliche Wei-
terbildung nach der Weiterbildungs-

ordnung ist jedoch die praktische 
Anwendung ärztlicher Kenntnisse in 
der Patientenversorgung nach einer 
abgeschlossenen ärztlichen Ausbil-
dung und zwar als hauptberufliche 
Tätigkeit mit einer angemessenen 
Vergütung.

Facharztweiterbildung erfordert 
einen regulären Arbeitsvertrag
Wir empfehlen, ausländischen Ärz-
ten sowie den Krankenhäusern drin-
gend, zu Beginn der Tätigkeit das 
Ziel des Aufenthaltes zu klären. 
Wenn ein regulärer Arbeitsvertrag als 
Arzt oder Ärztin in Weiterbildung 
nicht angeboten werden kann, kann 
auch keine Facharztanerkennung 
nach der Weiterbildungsordnung 
erworben werden. Der Nutzen aus 

einer solchen Stipendiaten- oder 
Gastarzttätigkeit kann nur in den 
Kenntnissen und Fähigkeiten liegen, 
die durch diese Tätigkeit erworben 
werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
das Referat Weiterbildung/Prüfungs-
wesen der Sächsischen Landesärzte-
kammer,
E-Mail: weiterbildung@slaek.de, 
Telefon 0351 8267-0.

Prof. Dr. med. habil. Uwe Köhler
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Mit freundlicher Unterstützung der 
Ärztekammer Bremen




